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mas. Eine Abtrennung von Tausendern erfolgt durch Leerzeichen. 
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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge 

in Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die 

in die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im um-

gebenden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese 

Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und 

andere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen am 

Untersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits oh-

ne die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersu-

chungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich 

vom Verkehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße 

hervorgerufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zu-

satzbelastung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden 

dürfen, siehe z.B. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe dar, die zah-

lenmäßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb der 

Grenzwerte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermöglichen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luft-

schadstoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen 

etc. ständigen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere 

Kurzzeitwerte charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über 

das Jahr gemittelten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung 

der Luftqualität mit Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts über Zeiträume 

mit hohen Konzentrationen aussagt. Eine das ganze Jahr über konstante Konzentration kann 

zum gleichen Jahresmittelwert führen wie eine zum Beispiel tagsüber sehr hohe und nachts 

sehr niedrige Konzentration.  
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Die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (39. BImSchV) fordert die Einhaltung von Kurzzeitwerten in Form des Stundenmittel-

wertes der NO2-Konzentrationen von 200 µg/m³, der nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr 

überschritten werden darf, und des Tagesmittelwertes der PM10-Konzentration von 

50 µg/m³, der maximal an 35 Tagen überschritten werden darf. Da diese Werte derzeit nicht 

direkt berechnet werden können, erfolgt die Beurteilung hilfsweise anhand von abgeleiteten 

Äquivalentwerten auf Basis der Jahresmittelwerte bzw. 98-Perzentilwerte (Konzentrations-

wert, der in 98 % der Zeit des Jahres unterschritten wird). Diese Äquivalentwerte sind aus 

Messungen abgeleitete Kennwerte, bei deren Unterschreitung auch eine Unterschreitung der 

Kurzzeitwerte erwartet wird.  

Verkehrssituation 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch der Kraftfahrzeuge (Kfz) hängen in hohem Maße vom 

Fahrverhalten ab, das durch unterschiedliche Betriebszustände wie Leerlauf im Stand, Be-

schleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, Bremsverzögerung etc. charakterisiert 

ist. Das typische Fahrverhalten kann zu so genannten Verkehrssituationen zusammenge-

fasst werden. Verkehrssituationen sind durch die Merkmale eines Straßenabschnitts wie Ge-

schwindigkeitsbeschränkung, Ausbaugrad, Vorfahrtregelung etc. charakterisiert. In der vom 

Umweltbundesamt herausgegebenen Datenbank ĂHandbuch f¿r Emissionsfaktoren des 
StraÇenverkehrs HBEFAñ sind f¿r verschiedene Verkehrssituationen Angaben über Schad-

stoffemissionen angegeben.  

Feinstaub / PM10 / PM2.5 

Mit Feinstaub beziehungsweise PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen 

größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Partikeldurch-

messer von 10 µm beziehungsweise 2.5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. 

Die PM10-Fraktion wird auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt 

bei Inhalation vollständig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen 

Masseanteil des anthropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgängen 

und Sekundärpartikel. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Südlich von Köln ist das Projekt Rheinspange A 553 in Erarbeitung. Die Planungen umfas-

sen den Neubau der Autobahn A 553 inkl. Rheinquerung zur Herstellung einer Querspange 

zwischen der rechtsrheinisch gelegenen A 59 und der linksrheinisch gelegenen A 555. Im 

geplanten Streckenverlauf ist eine Anschlussstelle an das bestehende untergeordnete Stra-

ßennetz vorgesehen. Im Plangebiet befinden sich Siedlungsbereiche mit zum Teil dicht be-

bauten Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten. 

Im Rahmen der Linienbestimmung waren Aussagen zu den Auswirkungen der Straßenpla-

nung hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung auf die benachbarten Siedlungsbereiche erfor-

derlich. Betrachtet wurden die in der 39. BImSchV im Hinblick auf den Schutz der menschli-

chen Gesundheit genannten Schadstoffe NO2 und Feinstaub (PM10 und PM2.5). Dabei wa-

ren insgesamt 12 Planvarianten zu untersuchen. Die Unterschiede zwischen den Varianten 

bestehen u. a. zum Teil in den Lagen der geplanten Knotenpunkte an die bestehenden Au-

tobahnen A 59 und A 555 sowie in der Lage der geplanten Anschlussstelle an das unterge-

ordnete Netz. Damit verbunden ist der Streckenverlauf der geplanten Neubautrasse. Zudem 

sind unterschiedliche Möglichkeiten zur Rheinquerung ausgearbeitet, das sind Brücken-  

sowie Tunnelbauwerke.  

Hiermit wird ein Luftschadstoffgutachten unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrsprog-

nosedaten im Prognosejahr 2030 für folgende Untersuchungsfälle vorgelegt: 

¶ Prognosebezugsfall ohne Umsetzung des geplanten Vorhabens 

¶ Planvarianten V3B/V4B/V5B/V6aB/V6aT/V6bB/V7T/V8B/V9aB/V9bT/V10T/V11B 

Für die Berechnung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe wurden die Schadstoffaufkom-

men durch den Verkehr auf den berücksichtigten Straßen mit dem Straßennetzmodell PRO-

KAS betrachtet. Aus für das Prognosejahr 2030 übergebenen Verkehrsbelegungsdaten wur-

den unter Berücksichtigung der vom Umweltbundesamt veröffentlichten aktuellen Emissions-

faktoren (HBEFA4.2, Stand 2022) für das Bezugsjahr 2027 als Jahr der möglichen Inbetrieb-

nahme der Planung die Emissionen auf allen Straßenabschnitten berechnet; mit jedem spä-

teren Jahr der geplanten Inbetriebnahme sind geringere motorbedingte Emissionsfaktoren 

verbunden. 

Die Immissionsberechnungen erfolgten mit dem Straßennetzmodell PROKAS unter Einbe-

ziehung der lokalen Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik, der berechneten Emissionen 
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des Verkehrs auf den Straßen, der Emissionen des Schiffsverkehrs sowie der aus den 

Messdaten abgeleiteten Hintergrundbelastung. Die Beurteilung der Luftschadstoffimmissio-

nen erfolgt im Vergleich mit bestehenden Grenzwerten der 39. BImSchV.  

Ergebnisse 

Im Prognosebezugsfall ohne bauliche Änderungen wird an der beurteilungsrelevanten 

Wohnbebauung im betrachteten Untersuchungsgebiet der geltende Grenzwert für NO2-

Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ nicht erreicht und nicht überschritten. Die höchsten NO2-

Gesamtbelastungen sind im Bereich der Ortsdurchfahrten von Köln-Wahn im Zuge der der 

B 8 und im Zuge der K 23 berechnet. Dabei sind an der Randbebauung unter Berücksichti-

gung der angesetzten NO2-Hintergrundbelastung von 24 µg/m³ vereinzelt NO2-

Jahresmittelwerte bis 32 µg/m³ ermittelt. Vergleichbare Jahresmittelwerte sind an der Rand-

bebauung der Ortsdurchfahrt von Troisdorf-Spich im Zuge der B 8 berechnet. An der zur 

A 555 nächstgelegenen Wohnbebauung von Wesseling sind die NO2-Gesamtbelastungen 

ebenfalls bis 32 µg/m³ abgeleitet. Vergleichbare NO2-Jahresmittelwerte sind an der zum 

Rhein nächstgelegenen Wohnbebauung von Wesseling, Wesseling-Urfeld und Niederkassel-

Lülsdorf ermittelt. An der übrigen Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sind geringere 

Immissionen mit NO2-Jahresmittelwerten von 30 µg/m³ oder geringer berechnet, so auch in 

den an der Randbebauung der Ortsdurchfahrten der Siedlungsbereiche von Niederkassel. 

Unter Berücksichtigung der Planungen zur Rheinspange A 553 sind entlang der geplanten 

Neubautrasse deutliche Zunahmen der NO2-Immissionen gegenüber dem Prognosebezugs-

fall prognostiziert, da dort bislang noch keine Straße verläuft. Ab einem Abstand von ca. 

300 m nördlich und ca. 100 m südlich zur geplanten A 553 tragen die verkehrsbedingten 

Beiträge der Autobahn nur noch geringfügig zur NO2-Gesambelastung bei.  

Entlang der freien Strecke der geplanten A 553 sind für alle 12 Planvarianten an der zur ge-

planten Neubautrasse nächstgelegenen Wohnbebauung keine NO2-Gesamtbelastungen mit 

Jahresmittelwerten über 30 µg/m³ prognostiziert. Vergleichbare NO2-Jahresmittelwerte von 

30 µg/m³ oder geringer sind an Wohngebäuden ermittelt, die bis nahe an die geplanten Kno-

tenpunkte mit der A 59 bzw. der A 555 sowie an die geplante Anschlussstelle im Bereich der 

Gemarkung von Niederkassel heranreichen. Für die Tunnelvarianten der Rheinspange A 553 

(Planvarianten V6aT, V7T, V9bT, V10T) sind im Bereich von geplanten Tunnelportalen an 

der nächstgelegenen Wohnbebauung ebenfalls keine NO2-Immissionen über 30 µg/m³ be-

rechnet. Für die Brückenvarianten, die südlich von Niederkassel und nördlich von Niederkas-
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sel-Rheidt verlaufen (Planvarianten V8B, V9aB, V11B) sind im Bereich der geplanten Brü-

ckenbauwerke zur Rheinquerung linksrheinisch an den zum Rheinufer nächstgelegenen 

Wohngebäuden die NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 32 µg/m³ prognostiziert. Für die 

übrigen Brückenvarianten (Planvarianten V3B, V4B, V5B, V6aB, V6bB) sind an der zum 

Brückenbauwerk nächstgelegener Wohnbebauung die NO2-Gesamtbelastungen unter 

30 µg/m³ ermittelt. 

Im untergeordneten Straßennetz führen die Planungen der Planvarianten V3B und V4B, die 

eine Anschlussstelle nördlich von Niederkassel-Ranzel umfassen, zu einer deutlichen Zu-

nahme der Verkehrsbelastung entlang der Ortsdurchfahrt von Niederkassel-Ranzel im Zuge 

der L 82. Damit verbunden ist gegenüber dem Prognosebezugsfall eine deutliche Zunahme 

der der NO2-Immissionen an der Randbebauung der L 82 mit Jahresmittelwerten bis 

38 µg/m³. An der Randbebauung der übrigen Ortsdurchfahrten mit planungsbedingten Ver-

kehrszunahmen sind für die Planvarianten V3B und V4B die Zunahmen der NO2-

Immissionen weniger intensiv und gegenüber dem Prognosebezugsfall überwiegend um ca. 

2 µg/m³ erhöht. Für die übrigen Planvarianten sind an den Ortsdurchfahrten im Untersu-

chungsgebiet, die planungsbedingte Verkehrszunahmen aufweisen, die NO2-Immissionen 

gegenüber dem Prognosebezugsfall ebenfalls überwiegend um bis ca. 2 µg/m³ erhöht. Dabei 

sind höchsten NO2-Jahresmittelwerte weiterhin vereinzelt bis 32 µg/m³ prognostiziert, so an 

den Ortsdurchfahrten von Köln-Wahn und Troisdorf-Spich im Zuge der B 8. An der übrigen 

Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sind weiterhin überwiegend geringere Immissionen 

mit NO2-Jahresmittelwerten von 30 µg/m³ oder geringer berechnet. 

Damit wird in den Planvarianten V3B und V4B an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt von 

Niederkassel-Ranzel im Zuge der L 82 der Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt 

knapp nicht erreicht und nicht überschritten; für die übrige Wohnbebauung im Untersu-

chungsgebiet sind die NO2-Immissionen überwiegend deutlich unterhalb des Grenzwerts 

abgeleitet. Für die übrigen Planvarianten weisen die ermittelten NO2-Immissionen an der 

gesamten Wohnbebauung im betrachteten Untersuchungsgebiet überwiegend Jahresmittel-

werte deutlich unterhalb des NO2-Grenzwertes auf. 

Der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wird in allen betrachteten Untersu-

chungsfällen an der Wohnbebauung deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Hinsicht-

lich des Grenzwerts für PM10-Tagesmittelwerte wird in den Planvarianten V3B und V4B an 

der Randbebauung von Niederkassel-Ranzel mit PM10-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 

28 µg/m³ der Schwellenwert zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung knapp nicht erreicht. 
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Damit sind für die Planvarianten V3B und V4B hinsichtlich des Grenzwerts für PM10-

Tagesmittelwerte ebenfalls keine Konflikte abgeleitet; an der übrigen Wohnbebauung sind 

deutlich keine Konflikte mit dem PM10-Kurzzeitgrenzwert ermittelt. Für die übrigen Planvari-

anten sind an der gesamten Wohnbebauung die PM10-Jahresmittelwerte überwiegend deut-

lich unter 29 µg/m³ berechnet und damit keine Konflikte mit dem PM10-Kurzzeitgrenzwert 

prognostiziert. 

Für Feinstaub PM2.5 wird in allen betrachteten Untersuchungsfällen der Grenzwert für 

PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbe-

bauung deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Konflikte mit dem Richtgrenzwert für 

PM2.5-Jahresmittelwerte von 20 µg/m³ sind ebenfalls nicht prognostiziert. 

Aus lufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass der geplante Neubau der Rheinspange 

A 553 in den Planvarianten V3B und V4B mit einer deutlichen Zunahme der Verkehrsbelas-

tung entlang der Ortsdurchfahrt von Niederkassel-Ranzel im Zuge der L 28 verbunden ist 

und dort damit zu einer deutlichen Zunahme der Luftschadstoffbelastung mit zum Teil hohen 

Immissionswerten führt. Dabei werden der Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte sowie der 

Schwellenwert zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung knapp nicht erreicht und nicht 

überschritten. Für die übrigen Planvarianten sind im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich 

keine Konflikte mit den geltenden Beurteilungswerten zu erwarten. Die Umsetzung der Pla-

nungen ist aus lufthygienischer Sicht für keine der untersuchten 12 Planvarianten abzu-

lehnen. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

Südlich von Köln ist der Neubau der Autobahn A 553 zur Herstellung einer Querspange zwi-

schen der linksrheinisch gelegenen A 555 und der rechtsrheinisch gelegenen A 59 geplant. 

Die geplanten Anschlüsse an die bestehenden Autobahnen befinden sich linksrheinisch im 

Bereich von Wesseling und rechtsrheinisch im Bereich von Troisdorf. 

Im Plangebiet befinden sich Siedlungsbereiche mit zum Teil dicht bebauten Wohn-, Gewer-

be- und Industriegebieten. 

Im Rahmen des Linienbestimmungsverfahrens ist ein Luftschadstoffgutachten zu erstellen, 

welches die Auswirkungen der Straßenplanungen auf die Luftschadstoffbelastung in den 

benachbarten Siedlungsbereichen beschreibt. Dabei sind für die Wohnbereiche die zu erwar-

tenden relevanten Immissionen hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu 

ermitteln und entsprechend der hier maßgebenden 39. BImSchV zu bewerten. Zur Bestim-

mung der Vorzugstrasse sind 12 Planvarianten zu untersuchen. 
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3 VORGEHENSWEISE 

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die 

die menschliche Gesundheit gefährden können. Im Rahmen des vorliegenden lufthygieni-

schen Gutachtens ist zu prüfen, wie die durch die geplanten Baumaßnahmen verursachten 

Auswirkungen die Konzentrationen der Luftschadstoffe (Immissionen) unter Berücksichti-

gung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung verändern. Durch den Vergleich der 

Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beurteilungswerten, zum Beispiel 

Grenzwerten, die vom Gesetzgeber zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt 

sind, werden Rückschlüsse auf die Luftqualität gezogen. Für den Kfz-Verkehr relevant ist 

v. a. die 39. BImSchV, die bei unveränderten Grenzwerten für NO2 und PM10 die 22. BIm-

SchV ersetzt.  

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich unter Berücksichtigung der o.g. Grenzwerte 

und der derzeitigen Konzentrationsniveaus in Form einer Schadstoffleitkomponentenbetrach-

tung auf die v.a. vom Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe Stickoxide und Feinstaubparti-

kel (PM10 und PM2.5). Im Zusammenhang mit Beiträgen durch den Kfz-Verkehr sind die 

Schadstoffe Benzol, Blei, Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO von untergeordneter 

Bedeutung. Für Stickstoffmonoxid NO gibt es keine Beurteilungswerte. Da die 23. BImSchV 

seit Juli 2004 außer Kraft gesetzt ist, ist die Betrachtung der Schadstoffkomponente Ruß 

rechtlich nicht mehr erforderlich und wird hier nicht durchgeführt.  

3.1 Zusammenfassung der Beurteilungsgrundlagen 

In Tab 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten und im Anhang A1 erläuterten 

Beurteilungswerte für die relevanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dargestellt. 

Diese Beurteilungswerte sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorliegenden 

Gutachten durchgängig verwendet. 

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch den Vergleich relativ zum jeweiligen 

Grenzwert. 
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Schadstoff Beurteilungswert 
Zahlenwert in µg/m³ 

Jahresmittel Kurzzeit 

NO2 Grenzwert seit 2010  40 200 (Stundenwert, maximal 
18 Überschreitungen/Jahr) 

PM10 Grenzwert seit 2005 40 50 (Tagesmittelwert, maximal 
35 Überschreitungen/Jahr) 

PM2.5 Grenzwert seit 2015 25  

PM2.5 Richtgrenzwert seit 2020 20  

Tab. 3.1: Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffimmissionen nach 39. BImSchV (2010) 
und EG-Richtlinie 2008/50/EG (2008) 

3.2 Berechnungsverfahren PROKAS 

Die ĂRichtlinien zur Ermittlung der Luftqualitªt an StraÇen ohne oder mit lockerer Randbe-
bauung ï RLuS 2012 (FGSV, 2021) werden für solche Betrachtungen als einfach anwendba-

res Verfahren bevorzugt. Die zu betrachtenden Planvarianten umfassen u. a. Anschlussstel-

len mit zur Hauptfahrbahn parallel verlaufenden Rampen, zum Teil sind zur Rheinquerung 

Brückenbauwerke vorgesehen. In diesen Bereichen der Planungen wird der Anwendungsbe-

reich der RLuS 2012 überschritten. Damit ist dort RLuS 2012 nicht einsetzbar und es ist nicht 

sichergestellt, dass Betrachtungen mit RLuS Ăauf der sicheren Seiteñ liegen. F¿r das gesam-
te Betrachtungsgebiet wird daher das Straßennetzmodell PROKAS (Beschreibung: 

www.lohmeyer.de/PROKAS) unter Berücksichtigung von lokal repräsentativen Windverhält-

nissen angewendet; mit diesem Verfahren können Straßennetze mit Brückenlagen sowie in 

typisierter Form Randbebauung und Lärmschutzbauten berücksichtigt werden. 

Auf der Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Verkehrsmengen für das 

Prognosejahr 2030 werden für das Bezugsjahr 2027 die von den Kraftfahrzeugen emittierten 

Schadstoffmengen und -immissionen ermittelt. Die mittleren spezifischen Emissionen der 

Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithil-

fe des ĂHandbuchs f¿r Emissionsfaktoren des StraÇenverkehrs HBEFAñ Version 4.2 (UBA, 

2022) bestimmt. Im HBEFA4.2 sind auch nicht motorbedingte Emissionsfaktoren für Fein-

staub (PM10, PM2.5) aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung enthalten Die Schadstoffemis-

sionsdichten auf den betrachteten Straßenabschnitten werden auf Grundlage der Verkehrs-

mengen und der den Verkehrssituationen zugehörigen Emissionsfaktoren unter Berücksich-

tigung von Längsneigungseinflüssen berechnet. Die Vorgehensweise zur Emissions-

bestimmung entspricht dem Stand der Technik. Sie basiert auf der VDI-Richtlinie ĂKfz-

Emissionsbestimmungñ (VDI 3782 Blatt 7, 2020). 

http://www.lohmeyer.de/PROKAS
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Unter Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit aller möglichen Fälle der meteorologischen 

Verhältnisse (lokale Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik) und der berechneten Emissio-

nen des Verkehrs auf den Straßen innerhalb des Untersuchungsgebietes werden die im Un-

tersuchungsgebiet auftretenden Immissionen berechnet. Das verwendete Berechnungsver-

fahren PROKAS (siehe Anhang A2) ist in der Lage, sämtliche in Abb. 4.1 dargestellten Stra-

ßenzüge gleichzeitig für jede Stunde der Woche mit ihrer jeweiligen Emission emittieren zu 

lassen. 

Aus der Häufigkeitsverteilung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkonzentrationen 

(Zusatzbelastung) wird die statistische Immissionskenngröße Jahresmittelwert der unter-

suchten Luftschadstoffe ermittelt. Dieser Zusatzbelastung, verursacht vom Verkehr innerhalb 

des Untersuchungsgebietes, wird die großräumig vorhandene Hintergrundbelastung überla-

gert. Die Hintergrundbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die Emissionen auf den 

berücksichtigten Straßen vorläge, wird auf der Grundlage von Messwerten an nahe gelege-

nen Messstandorten abgeschätzt. 

Für die Ermittlung der NO2-Immissionen werden die verkehrsbedingten Direktemissionen 

und ein vereinfachtes Chemiemodell zur Abbildung der NO-NO2-Konversion berücksichtigt 

(Düring et al., 2011). Gegenüber einem statistischen Modell zur Beschreibung der NO-NO2-

Konversion wie dem Ansatz nach Romberg et al. (1996) können so bei der Prognose der 

NO2-Immissionen die Flottenentwicklung im betrachteten Bezugsjahr und die damit verbun-

denen veränderlichen Anteile der NO2-Direktemissionen berücksichtigt werden. 

3.3 Überschreitungshäufigkeit der Stunden- und Tagesmittelwerte 

Die 39. BImSchV definiert u. a. als Kurzzeitgrenzwert für NO2 einen Stundenmittelwert von 

200 µg/m³, der nur 18-mal im Jahr überschritten werden darf. Entsprechend einem einfachen 

praktikablen Ansatz basierend auf Auswertungen von Messdaten (Lohmeyer, 2012), kann 

abgeschätzt werden, dass dieser Grenzwert dann eingehalten ist, wenn der Jahresmittelwert 

54 µg/m³ (= Äquivalentwert) nicht überschreitet.  

Zur Ermittlung der in der 39. BImSchV definierten Anzahl von Überschreitungen eines Ta-

gesmittelwertes der PM10-Konzentrationen von 50 µg/m³ wird ein ähnliches Verfahren ein-

gesetzt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Bundesanstalt für Straßenwesen 

wurde aus 914 Messdatensätzen aus den Jahren 1999 bis 2003 eine gute Korrelation zwi-

schen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ und dem 
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PM10-Jahresmittelwert gefunden (Abb. 3.1). Daraus wurde eine funktionale Abhängigkeit der 

PM10-Überschreitungshäufigkeit vom PM10-Jahresmittelwert abgeleitet (BASt, 2005). Die 

Regressionskurve nach der Methode der kleinsten Quadrate (Ăbest fitñ) und die mit einem 
Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhºhte Funktion (Ăbest fit + 1 sigmañ) 
sind ebenfalls in der Abb. 3.1 dargestellt. 

 
Abb. 3.1: Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittel > 50 µg/m³ in Abhängigkeit vom PM10-

Jahresmittelwert für Messstationen der Länder und des Umweltbundesamtes 
(1999-2003) sowie die daraus abgeleiteten Funktionen (BASt, 2005) 

Im Oktober 2004 stellte die Arbeitsgruppe ĂUmwelt und Verkehrñ der Umweltministerkonfe-
renz (UMK) aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 bis 2003 eine entspre-

chende Funktion f¿r einen Ăbest fitñ vor (UMK, 2004). Diese Funktion zeigt bis zu einem Jah-

resmittelwert von ca. 40 µg/m³ einen nahezu identischen Verlauf wie der o.g. Ăbest fitñ nach 
BASt (2005). Im statistischen Mittel wird somit bei beiden Datenauswertungen die Über-

schreitung des PM10-Kurzzeitgrenzwertes bei einem PM10-Jahresmittelwert von 31 µg/m³ 

erwartet. 

Im vorliegenden Gutachten wird wegen der Unsicherheiten bei der Berechnung der PM10-

Emissionen sowie wegen der von Jahr zu Jahr an den Messstellen beobachteten meteorolo-

gisch bedingten Schwankungen der Überschreitungshäufigkeiten eine konservative Vorge-
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hensweise gewªhlt. Dazu wird die in BASt (2005) angegebene Ăbest fitñ-Funktion um einen 

Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöht. Mehr als 35 Überschreitungen 

eines Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ (Grenzwert) werden mit diesem Ansatz für PM10-

Jahresmittelwerte ab 29 µg/m³ abgeleitet. Dieser Ansatz stimmt mit dem vom Landesumwel-

tamt Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Vorgehen überein (LUA NRW, 2006). 
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4 EINGANGSDATEN 

Für die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die Lage des 

Straßennetzes im zu betrachtenden Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informa-

tionen von Bedeutung. 

Für das Untersuchungsgebiet wurden die im Anhang A3 aufgeführten, durch den Auftragge-

ber zur Verfügung gestellten, Unterlagen herangezogen. Weitere Grundlagen der Immissi-

onsberechnungen sind die basierend auf den Verkehrsdaten berechneten Schadstoffemissi-

onen (Kap. 5), die meteorologischen Daten und die Schadstoffhintergrundbelastung. Die der 

vorliegenden Untersuchung zugrunde liegenden Verkehrsdaten, meteorologischen Daten 

und Schadstoffhintergrundbelastung werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 erläutert.  

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das in Abb. 4.1 dargestellte Untersuchungsgebiet befindet sich südlich von Köln und nörd-

lich von Bonn. Es umfasst die linkrheinisch gelegenen Siedlungsbereiche von Köln-Godorf, 

Wesseling, Wesseling-Urfeld und Bornheim-Widdig. Im Osten des Untersuchungsgebiets 

sind die Siedlungsbereiche von Köln-Wahn, Köln-Lind und Troisdorf-Spich gelegen. Zwi-

schen den genannten Siedlungsbereichen befinden sich die rechtsrheinisch gelegenen Sied-

lungsbereiche von Niederkassel mit den Stadtteilen Lülsdorf, Ranzel und Rheidt sowie von 

Köln-Libur. 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich linksrheinisch die entlang des Rheins verlaufende Au-

tobahn A 555, die den Siedlungsbereich von Wesseling quert. Östlich der A 555 ist die paral-

lel zur Autobahn verlaufende Landesstraße L 150 gelegen. Die A 555 ist südlich von Wes-

seling über die L 192 und südlich von Köln-Godorf über die L 150 mit dem untergeordneten 

Straßennetz verknüpft. 

Im Osten des Untersuchungsgebiets befindet sich die in Nord-Süd-Richtung verlaufende 

A 59, die entlang der Siedlungsränder von Köln-Wahn und Köln-Lind führt. Weiter südlich 

verläuft die A 59 entlang des westlichen Siedlungsbereichs von Troisdorf-Spich. Östlich der 

A 59 befindet sich die parallel zur Autobahn verlaufende Bundesstraße B 8, die den Sied-

lungsbereich von Troisdorf-Spich quert. Die A 59 ist bei Köln-Wahn über die L 489, südlich 

von Köln-Lind über die B 8, im Nordwesten von Troisdorf-Spich über die Kreisstraße K 29 

und südlich von Troisdorf-Spich über die L 332 mit dem untergeordneten Straßennetz ver-

knüpft. 
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